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Schweizer Militärpatienten hilft durch seine Einrichtungen auf dem Gebiete der Fürsorge und des

Rechtsschutzes Lücken zu schliessen, die da und dort Militärpatienten in umstrittenen Fällen be-

nachteiligen und zu Härtefällen führen, die unserer Landesverteidigung Gegner schaffen. Der Bund
Schweizer Militärpatienten, dessen Zentralvorstand vor einigen Monaten eindeutig gegen die Initia-
tive Chevallier Stellung nahm, hat in den letzten Jahren für solche Fälle auf dem Gebiete der
Fürsorge und des Rechtsschutzes rund 40 000 Franken aufgewendet. Zur Erhaltung und Förderung
dieser Tätigkeit, die im Interesse der sozialen Landesverteidigung liegt, hat der Bund ein Büchlein
herausgebracht, das als Brevier des Schweizer Soldaten in jedes Dienstbüchlein gelegt werden sollte.

Auf 32 Druckseiten enthält es in übersichtlicher Anordnung die wichtigsten Auszüge des Dienst-
reglements, eine allgemeine Orientierung über die Erwerbsersatzordnung und über den nicht un-
wichtigen Kündigungsschutz im Militärdienst. Der Wehrmann wird darin auch aufgeklärt über die

Militärversicherung und den Militärpflichtersatz. Eine kurze Zusammenfassung gibt Auskunft über
die in der Schweiz bestehenden Stiftungen für Wehrmänner und ihre Hinterlassenen, wie auch über
die kameradschaftliche Hilfe im Bund Schweizer Militärpatienten, der auch ein Bindeglied zwischen
Verwaltung und Patient sein soll, wobei den Problemen der gesellschaftlichen und beruflichen Ein-
gliederung genesender Wehrmänner besondere Beachtung geschenkt wird. Der Bund arbeitet auch
mit den wichtigsten Vereinigungen der Kranken und Invaliden zusammen, um sich gemeinsam stel-
lende Probleme zu bearbeiten. FIptm. Alboth Herbert

Mitteilungen der Schweiz. Genossenschaft für Gemüsebau (SGG), Kerzers

Inländische Gemüse

Die Gemüse im Monat Juli und August*:

Blumenkohl
Buschbohnen
Endiviensalat
Grünzwiebeln
Gurken
Karotten
Knoblauch
Kopfsalat

Krautstiele
Lattich
Lauch
Peterli
Rhabarber
Rotkabis
Sellerie

Spinat *

Stangenbohnen *

Tomaten *

Weisskabis *

Wirz *

Zucchetti *

Speisekartoffeln *

(Mitgeteilt uon der SGG KerzersJ

sucus
der ideale Durstlöscher,
das beliebte Frucht-Caramel
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